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Stadt Bad Salzuflen 
 
504 Allgemeinverfügung für ein Abbrennverbot von 
 Feuerwerkskörpern 
 

Allgemeinverfügung 
für ein Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern der Ka-
tegorie F2 (Silvesterfeuerwerk) am 31.12.2023 (Silves-

ter) und den 01.01.2024 (Neujahr) 
 
Aufgrund von § 24 Absatz 2 Nummer 1 der 1. Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5238) geändert worden ist, erlässt die Stadt 
Bad Salzuflen als Ordnungsbehörde nachfolgende 
 
Allgemeinverfügung: 
 

1. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Kate-
gorie F2 im Sinne von § 3a Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe b des Gesetzes über explosionsgefähr-
liche Stoffe (Sprengstoffgesetz – SprengG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 
2022 (BGBl. I S. 3518), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 11 des Gesetzes vom 02. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 56) ist abweichend von § 23 Absatz 2 
Satz 2 der 1. SprengV am 31. Dezember 2023 (Sil-
vester) von 16:00 Uhr bis zum 01. Januar 2024 
(Neujahr) 06:00 Uhr im räumlichen Geltungsbe-
reich dieser Verfügung verboten. 

 
2. Das unter Nummer 1 genannte Verbot gilt im Orts-

teil Salzuflen auf den nachfolgend genannten öf-
fentlichen Plätzen und Straßen 

 
- auf dem Vorplatz vor dem Gebäude des Kurgast-
 zentrums, dem sogenannten Roten Platz, 
- dem Platz am Schliepsteiner Tor, 
- dem Salzhof,  
- Am Herforder Tor (im Bereich von Lange Straße bis 
 zur Mauerstraße) 
- Am Markt, 
- Auf dem Hallenbrink (Vorplatz um die Stadtkirche) 
 
und in Bereichen der Straßen 
 
- Bleichstraße, 
- Brunnengasse, 
- Dammstraße, 
- Hohlstraße, 
- Hinterm Bogen, 
- Im Ort, 
- Judengang, 
- Lange Straße, 
- Mauerstraße, 
- Millau-Promenade, 
- Obere Mühlenstraße, 
- Otto-Künne-Promenade, 
- Osterstraße (zwischen Grabenstraße und Am 
 Markt), 
- Parkstraße (zwischen Schliepsteiner Tor und 
 Parkstraße, bis einschließlich Hausnummer 30), 
- Ritterstraße, 
- Steege, 
- Salinenstraße  
- Schennershagen, 

 
- Schießhofstraße (zwischen Mauerstraße und 
 Lange Straße), 
- Turmstraße, 
- Untere Mühlenstraße, 
- Wenkenstraße (zwischen Dammstraße und Am 
 Markt), 
 
 Der Geltungsbereich ist in der beigefügten Karte 
 (Anlagen 1, gelber Bereich), die Bestandteil dieser 
 Allgemeinverfügung ist, dargestellt. 
 

3. Die sofortige Vollziehung vorstehenden Nummern 
dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet.  

 
4. Das Verbot nach § 23 Absatz 1 der 1. SprengV 

bleibt von dieser Allgemeinverfügung unberührt. 
Danach ist das Abbrennen von pyrotechnischen 
Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, 
Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie 
besonders brandempfindlichen Gebäuden oder 
Anlagen verboten. Im Übrigen gelten die gesetzli-
chen Regelungen. 

 
Begründung: 
 

I. Sachverhalt: 
Die von dem Verbot betroffenen Flächen waren mit ihren 
denkmalgeschützten und historischen Gebäuden, dem 
Salzhof und den Gradierwerken in den letzten Jahren tradi-
tionell Anziehungspunkt für viele Menschen, um den Jahres-
wechsel zu feiern. Hierbei wurden auch Feuerwerkskörper 
der Kategorie 2 (Kleinfeuerwerk) abgebrannt. Der Umgang 
mit diesen pyrotechnischen Gegenständen erfolgte ver-
mehrt leichtfertig und unsachgemäß. 
 
Nach den aktuellen Feststellungen des Ordnungsamtes so-
wie der Feuerwehr fallen in den Geltungsbereich besonders 
historische und denkmalgeschützte Gebäude, die eine be-
sondere Brandempfindlichkeit aufweisen. 
 

II. Begründung zu Nummern 1 und 2: 
Gemäß § 24 Absatz 2 Nummer 1 der 1. SprengV kann die 
zuständige Behörde allgemein anordnen, dass pyrotechni-
sche Gegenstände der Kategorie F2 in der Nähe von beson-
ders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen auch am 
31. Dezember und am 1. Januar nicht abgebrannt werden 
dürfen. 
Eine Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich 
nicht an eine Einzelperson, sondern an einen nach allgemei-
nen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personen-
kreis richtet (§ 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Novem-
ber 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 230) geändert 
worden ist) (VwVfG NRW)). Der Kreis der Adressaten dieser 
Allgemeinverfügung sind die Menschen, die in der Silvester-
nacht 2023/2024 vom Verbot betroffenen Flächen besu-
chen. 
 
Die Stadt Bad Salzuflen ist als Ordnungsbehörde gem. § 1 
Absatz 1 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung Arbeits- und 
technischer Gefahrenschutz - ZustVO ArbtG) in der Fassung 
vom 27. November 2012 (GV. NRW. S. 622), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GV. NRW. S. 516) 
in Verbindung mit der Anlage 2 Nummer 7.2.1 der ZustVO 
ArbtG sachlich und örtlich zuständig zum Erlass dieser Ver-
fügung. 
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Unter die Kategorie F2 fallen Feuerwerkskörper, die eine ge-
ringe Gefahr darstellen, einen geringen Schallpegel besit-
zen und die zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im 
Freien vorgesehen sind, zum Beispiel Raketen, Schwärmer, 
Batterien. 
 
Der räumlich beschriebene Geltungsbereich weist vorwie-
gend eine enge Bebauung sowie eine hohe Dichte an denk-
malgeschützten und historischen Gebäuden auf. 
Gerade die denkmalgeschützte, historische Baustruktur ist 
aufgrund ihrer Bausubstanz Brandgefahren in besonderem 
Maße ausgesetzt. Zudem weisen die historischen Häuser 
mit ihrer kleinräumigen Struktur und zum Teil umschlosse-
nen Innenhöfen unvermeidbar eine Vielzahl von Eintritts-
möglichkeiten für aufsteigende Feuerwerksraketen auf. 
Für den Verbotszeitraum (16:00 – 06:00 Uhr) ist typisch im 
Geltungsbereich dieser Verfügung, dass in den Stunden vor 
Mitternacht und auch in dem genannten Zeitraum danach, 
dass schwerpunktmäßig die genannten Feuerwerkskörper 
gezündet werden. Gerade in Verbindung mit dem zu Silves-
ter üblichen Alkoholkonsum ist eine hohe Wahrscheinlichkeit 
von unsachgemäßem Umgang mit Kleinfeuerwerken gege-
ben.  
 
Das Abrennverbot gilt lediglich in der Nähe der besonders 
brandempfindlichen Gebäude. Als grundsätzlicher Abstand 
kann ein Maß von 200 Metern zugrunde gelegt werden, da 
dies sich aus den durchschnittlichen Flugweiten zugelasse-
ner Feuerwerksraketen der Klasse F2 ergibt. Dieser bildet 
keinen starren Rahmen, sondern kann aufgrund einer be-
günstigenden Umgebungslage verringert werden. 
 
Das von dieser Allgemeinverfügung angeordnete Abbrenn-
verbot ist verhältnismäßig. 
Es verfolgt einen legitimen Zweck, ist geeignet, erforderlich 
und angemessen, um die Brandgefahr im Geltungsbereich 
zu reduzieren. 
Der verfolgte Zweck, der Schutz des Eigentums sowie der 
körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung vor Brandge-
fahren, wird durch dieses Abbrennverbot gefördert.  
 
Die Allgemeinverfügung ist erforderlich. Ein milderes, aber 
in der Wirkung zu dieser Allgemeinverfügung vergleichbar 
wirkungsvolles Mittel zur Abwehr der zuvor erläuterten Ge-
fahren ist nicht ersichtlich. 
 
Das konkrete Abbrennverbot ist angemessen, da der Eingriff 
in die allgemeine Handlungsfreiheit nicht außer Verhältnis 
zum Schutz des Eigentums und der körperlichen Unver-
sehrtheit der Bevölkerung steht.  
 
Sowohl das Eigentum als auch die körperliche Unversehrt-
heit der Bevölkerung stellen sehr hochrangige Grundrechte 
dar. Die durch das Abbrennverbot betroffene allgemeine 
Handlungsfreiheit ist ebenfalls verfassungsrechtlich veran-
kert, weist aber gegenüber dem Eigentumsschutz und dem 
Schutz der körperlichen Unversehrtheit einen abstrakt gerin-
geren Stellenwert auf.  
 
Der Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit ist ange-
sichts der zeitlichen und räumlichen Begrenzung dieser All-
gemeinverfügung lediglich geringfügig. Die Maßnahme be-
schränkt sich auf Feuerwerkskörper der Kategorie F2, so-
dass die weniger problematischen Feuerwerkskörper der 
Kategorie F1 ohne Weiteres abgebrannt werden dürfen. Der 
Umgang und insbesondere das Verwenden von Feuer-
werkskörpern der weiteren Kategorien sind nur besonders 
fachkundigen Personen gestattet und damit grundsätzlich  

 
verboten. Anhaltspunkte dafür, dass Verstöße durch beson-
ders berechtigte Personenkreise begangen würden, haben 
sich nicht ergeben. 
 
Diese Allgemeinverfügung beschränkt sich auf die Gefah-
renspitzenzeiten. Sie gilt an den betroffenen Tagen 
31.12.2023 und 01.01.2024 nur stundenweise. In räumlicher 
Hinsicht ist der Geltungsbereich auf öffentliche Flächen be-
schränkt, die den Gefahren-Schwerpunkt bilden.  
 
Durch das konkrete Abbrennverbot erhöht sich der Schutz 
des Eigentums und der körperlichen Unversehrtheit der Be-
völkerung erheblich. 
 
Die allgemeine Handlungsfreiheit hat in diesem begrenzten 
räumlichen und zeitlichen Geltungsbereich der Allgemein-
verfügung zurückzutreten. Es besteht die Möglichkeit, au-
ßerhalb des zeitlichen und räumlichen Geltungsbereichs 
dieser Allgemeinverfügung dieser Tätigkeit nachzugehen. 
Um dem staatlichen Schutzauftrag gerecht zu werden, ist 
das Verbot unter Abwägung aller beteiligten Interessen da-
her gerechtfertigt.  
 
III. Begründung zu Nummer 3 – Anordnung der soforti-

gen Vollziehung 
Die sofortige Vollziehung wurde gemäß § 80 Absatz 2 Satz 
1 Ziffer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), 
die zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 8. Oktober 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 272) geändert worden ist, (VwGO) 
angeordnet, da dies im öffentlichen Interesse liegt.  
Ein begründetes öffentliches Interesse liegt vor, weil dem 
Vollzug der Verfügung gegenüber dem Interesse Einzelner, 
einstweilig aufgrund des Einlegens eines Rechtsbehelfes 
von den Vollzugsfolgen verschont zu bleiben, nach Abwä-
gung sämtlicher rechtlicher und sachlicher Gesichtspunkte 
Vorrang einzuräumen ist.  
 Hierbei wurden alle betroffenen Rechtsgüter und Interessen 
gegeneinander abgewogen: Zum Schutz der Allgemeinheit 
ist die Anordnung der sofortigen Vollziehung notwendig, da 
nur so sichergestellt werden kann, dass die getroffene An-
ordnung unmittelbar vollziehbar ist. Die Gefahren, die durch 
unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerkskörpern aus-
gehen, können für so bedeutende Individualschutzgüter wie 
Eigentum sowie Leben und Gesundheit anwesender Perso-
nen derart schwerwiegend sein, dass nicht erst der Ab-
schluss eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens abge-
wartet werden kann.  
Demgegenüber muss das private Interesse an einem Ab-
brennen der genannten Feuerwerkskörper im Geltungsbe-
reich der Verfügung temporär zurückstehen. Durch die Voll-
zugsfolgen wird das Abbrennen dieser Feuerwerkskörper 
auch nicht unzumutbar eingeschränkt, da es ausreichend 
Ausweichflächen im Gebiet der Stadt Bad Salzuflen gibt, an 
denen das Abbrennen im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben gestattet ist.  
Eine Hemmung der Vollziehung durch einen Rechtsbehelf 
würde indes die oben genannten Gefahren für Eigentum so-
wie Leib und Leben in vollem Umfang bestehen lassen. Das 
Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung 
der Allgemeinverfügung und damit an der Verhinderung von 
Gefahren überwiegt hier das private Aufschubinteresse Be-
troffener.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
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Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8 
in 32423 Minden einzulegen. 
 
Hinweise: 
Rechtsbehelfe gegen diese Allgemeinverfügung haben auf-
grund der Anordnung der sofortigen Vollziehung keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung kön-
nen gemäß § 46 Nummer 8 b oder Nummer 9 der 1. 
SprengV in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Nummer 16 und 
Absatz 2 SprengG in der derzeit geltenden Fassung als Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € ge-
ahndet werden. 
 
Bad Salzuflen, den 07.12.2023 
 
 
In Vertretung 
Melanie Koring  
1. Beigeordnete und Kämmerin 
als Allgemeine Vertreterin des  
Bürgermeisters 
 

 
Kr.Bl.Lippe 11.12.2023 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maße und Angaben sind in der Örtlichkeit zu überprüfen

Maßstab: 01.12.2023Datum:

Anlage 1


